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„Die Europäische Bürgerinitiative“ 
 

- eine Information des EUROPE DIRECT-Informationsze ntrums Nürnberg -  
 
 
 
 

 
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde eine neue Form der Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene 
eingeführt, die Europäische Bürgerinitiative (EBI). Am 01. April 2012 ging sie an den Start. Seitdem 
können die Bürgerinnen und Bürger in der EU Themen für die Tagesordnung der Europäischen 
Institutionen einbringen. 

Dafür braucht es zunächst einen Bürgerausschuss aus mindestens sieben Personen, die in mindes-
tens sieben unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten niedergelassen sind. Eingebracht werden können 
Initiativen, die in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen. Nach erfolgreicher Registrierung einer 
Initiative hat der Bürgerausschuss ein Jahr Zeit, die erforderlichen Unterstützungsbekundungen zu 
sammeln. Die Anzahl dieser Unterstützungsbekundungen muss von den zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten bescheinigt werden. Mindestens eine Million Staatsangehörige aus mindestens sieben 
EU-Staaten müssen letztlich zusammenkommen, um die Europäische Kommission zur Vorlage eines 
Rechtssetzungsvorschlages aufzufordern.  
 
Vor Beginn der Online-Sammlung müssen sich die Organisatoren/-innen einer Europäischen 
Bürgerinitiative jedoch von den zuständigen nationalen Behörden bescheinigen lassen, dass ihr 
Online-Sammel-System (OCS) über die gemäß EBI-Verordnung erforderlichen Sicherheits- und 
technischen Merkmale verfügt. 
 
Die für die Erteilung der benötigten Bescheinigungen zuständige Behörde in Deutschland ist das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Referat S24, Postfach 200363, 53133 Bonn, 
E-mail: ebi@bsi.bund.de, Telefon: 0049 (0) 1805 274100. 
 

• Das BSI bietet im Internet Informationen zur Europäischen Bürgerinitiative und dem Verfahren 
sowie  

• eine Verfahrensbeschreibung zum Verfahren der Online-Bescheinigungen. 
 
 
 
 

Weitere Informationen zur Europäischen Bürgerinitia tive: 
 
• Das Internetportal der Europäischen Kommission und das Register für Europäische Bürger-

initiativen.  
 
• Leitfaden zur Europäischen Bürgerinitiative.  
 
• Bereits geplante Europäische Bürgerinitiativen. 

 
 
 
Auf der folgenden Seite ist das Verfahren der Europäischen Bürgerinitiative Schritt für Schritt erklärt. 
 



   Die Europäische Bürgerinitiative  
     – Schritt für Schritt erklärt - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bildung des Bürgerausschusses und Benennung eines 
Vertreters und Stellvertreters als Kontaktpersonen. 

Mindestens 7 EU-Bürgerinnen und Bürger aus 7 ver-
schiedenen EU-Ländern. 

Der Bürgerausschuss beantragt die Registrierung seiner 
vorgeschlagenen Initiative bei der Kommission. 

 

Die Kommission registriert und veröffentlicht die  
vorgeschlagene Initiative.  

Die Kommission antwortet innerhalb von 2 Monaten. 

Der Bürgerausschuss sammelt innerhalb von maximal 
12 Monaten Unterstützungsbekundungen (in Papier-

form und/oder elektronisch). 
 

Mindestens 1 Million Unterstützungsbekundungen aus 
mindesten s 7 EU-Ländern . 

Prüfung der Unterstützungsbekundungen durch die 
jeweilige nationale Behörde auf Anfrage des  

Ausschusses. 

Zertifizierung der Anzahl gültiger Unterstützungsbe-
kundungen durch Behörden. Die Antwort erfolgt inner-

halb von 3 Monaten. 

Der Bürgerausschuss reicht seine Initiative bei der 
Kommission ein. 

Die Kommission trifft Organisatoren; Öffentliche Anhö-
rung im Europäischen Parlament; die Kommission prüft 

die Initiative und verabschiedet eine Mitteilung. 

Die Kommission lehnt die 
Registrierung der vorgeschla-
genen Initiative ab, wenn 
- der Bürgerausschuss nicht 
ordnungsgemäß eingesetzt 
wurde oder 
- die geplante Initiative offen-
kundig außerhalb der Befug-
nis der Kommission liegt  
oder  
- weil sie missbräuchlich, 
unseriös oder schikanös ist 
oder 
- offenkundig gegen die 
Werte der Union verstößt. 

Der Bürgerausschuss 
bittet die nationale 

Behörde um Prüfung 
seines Online-

Sammelsystems. 

Die nationale Behörde 
zertifiziert das System. 
Die nationale Behörde 
antwortet innerhalb von 
1 Monat. 

Vor der Online -Sammlung 
von Unterstützungsbe-
kundungen : 

Wenn die Kommission beschließt, der Initiative zu fol-
gen, wird das Gesetzgebungsverfahren in Gang ge-

setzt. 
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